
Parkzeitlimitierung

Parken effizient und klimaschonend gestalten
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Die Parkzeitlimitierung ist ein wesentliches Instrument zur Steuerung des innerkommunalen Verkehrs. 
Sie dient weiterhin dazu den konkurrierenden Nutzeransprüchen in den Kommunen gerecht zu werden 
und die Auslastung der Stellplätze zu erhöhen. Durch das Eindämmen des Parksuchverkehrs können der 
CO2-Ausstoß reduziert und die Innenstädte zusätzlich aufgewertet werden. 

1. Warum Parkzeit limitieren?

23 Stunden parkt ein 
Auto durchschnittlich 

pro Tag. Und 
beansprucht dabei 
mindestens 15 m2.4

Steckbrief 1.3

 
Maßnahme:

• Öffentlicher Raum ist ein begrenztes Gut und sollte vor al-
lem in Ortskernen effizient genutzt werden. Kurzzeitpark-
plätze ermöglichen eine hohe Umschlagrate und führen 
zur effizienteren Nutzung des Raums;

• Durch die hohe Umschlagrate auf Kurzzeitparkplätzen 
reduziert sich der Parksuchverkehr, der in Städten bis zu  
25 % des Verkehrsaufkommens ausmacht. Die Reduzie-
rung des Parksuchverkehrs verringert die Luft- und Lärm-
belastung des Verkehrs und auch dessen CO2-Ausstoß4

• Durch die hohe Umschlagrate kann der Parkbedarf auch 
mit weniger Parkplätzen gedeckt werden, sodass Fuß- 
und Radverkehrs- sowie Aufenthaltsflächen auf Kosten 
von Parkraum ausgeweitet werden können. Somit tragen 
Kurzzeitparkplätze dazu bei, eine lebendige Ortsmitte zu 
erhalten, was wiederum die lokale Wirtschaft stärkt;

• Kurzzeitparkplätze stellen die Erreichbarkeit für diejenigen 
Kunden des Einzelhandels sicher, die mit dem Auto  

anreisen. Diese Gruppe trägt durchschnittlich aber nur zu 
knapp 24 % des Gesamtumsatzes eines Einzelhandelsge-
schäfts bei..4

Rechtlicher Rahmen:
• Parken im öffentlichen Straßenraum ist als Gemein-

gebrauch grundsätzlich zulässig, wie sich aus § 12 StVO 
ergibt. Eine zeitliche Parkraumbewirtschaftung ist im 
Rahmen der §§ 13, 45 Absatz 1b Satz 1 Nummer 2a 
StVO zulässig.9

• Die Einführung eines flächenhaften Kurzparkens muss 
nach derzeitiger Rechtslage jedoch durch § 45 Absatz 
1 Satz 1, Absatz 9 StVO verkehrlich begründet werden 
und aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung erfor-
derlich sein. 9

• Die Parkhöchstdauer kann für bestimmte Parkflächen 
mit entsprechendem Zusatzzeichen zum Zeichen 314 
festgelegt werden.9

Um Kurzzeitparkplätze in der Ortsmitte 
und im Stadtzentrum einzurichten, be-
darf es einer Status-Quo-Analyse:
• Welche Gruppe besetzt die vorhan-

denen Parkflächen in den Ortsmit-
ten als Dauerparker? 

• Welche Verlagerungseffekte sind zu 
erwarten?4 

 

Ein ganzheitliches Konzept schließt auch 
die kontrollierte Steuerung der zu er-
wartenden Verlagerungseffekte ein. Dies 
wird beispielsweise folgendermaßen 
erreicht:
• Durch die Zusammenarbeit mit 

ansässigen Unternehmen beim be-
trieblichen Mobilitätsmanagement,

• Durch das Einrichten von Quartiers-
garagen oder Anwohnerparkzonen.

Ziel muss es sein, den für Besucher knap-
per werdenden Parkraum effizienter 
auszulasten.4 Dies wird unter anderem 
folgendermaßen erreicht:
• Durch das Ausweisen von Kurzzeit-

parkplätzen mit einer festgelegten 
Höchstparkdauer;3

• Durch eine engmaschige Preisstaffe-
lung, beispielsweise im Viertelstun-
dentakt.3

2. Wie Parkzeitlimitierungen umsetzen?

http://www.klimaschutz-bewegt.de
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Konsequente Parkraumbewirtschaftung ist nicht allein eine 
Aufgabe von Großstädten ist; das bewies 2019 die 27.000 Ein-
wohnerstadt Leimen. Deren neues Parkraumkonzept umfasst 
unter anderem die konsequente Ausweitung von Kurzzeit-
parkplätzen auf die gesamte Innenstadt mit einer Höchstpark-
dauer von zwei Stunden. Zusätzlich wurde die Brötchentaste 
in Parkhäusern abgeschafft.5

Zeitgleich wurde die Bewirtschaftungszone über die Innen-
stadt hinaus massiv ausgeweitet und flächenmäßig nahezu 
verdoppelt.5 Dies ging mit einer Verdopplung der Parkge-
bühren von 25 auf 50 Cent je halbe Stunde einher.5 Auch um 
Parkdruck durch Verdrängungseffekte zu vermeiden, gibt es 
seit der Einführung des neuen Konzepts tagsüber kaum mehr 
kostenfreie Parkplätze im Bewirtschaftungsgebiet. Insgesamt 
erhofft sich die Stadtverwaltung Mehreinnahmen in Höhe von 
150.000 bis 200.000 Euro pro Jahr.5

Parkzeitlimitierungen sind laut der Stadt Leimen ein wichtiges 
Instrument um die Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen 
und sollen gleichzeitig auch die Wirtschaftlichkeit der Park-

raumbewirtschaftung gewährleisten.7 Dauerparkende Pendler 
will die Stadt auf Park+Ride-Parkplätzen bündeln, die seit 
2020 bewirtschaftet werden. Monats- und Jahreskarten für 
Park+Ride-Parkplätze werden nur nach Vorlage von ÖPNV-Mo-
nats- bzw. Jahreskarten ausgestellt.5

3. Good-Practice: Parkzeitlimitierungen in Leimen

1. Agora Köln (2015): Verkehr des guten Lebens—Ein nachhaltiges Verkehrskonzept für Köln. Link.  (05.05.2020)
2. Agora Verkehrswende (2019): Parkraummanagement lohnt sich! Leitfaden für Kommunikation und Verwaltungspraxis. Vorteile. Link.  (05.05.2020)
3. CIMA GmbH (o.J.): Verkehr, Parken und Wegführung. Link.  (05.05.2020)
4. FGM & AMOR (2015): Push & Pull – 16 gute Gründe für Parkraummanagement. Link.  (08.05.2020)
5. Frenzel Thomas (2018): Stadt bittet Autofahrer zur Kasse. Link.  (08.05.2020)
6. Frenzel Thomas (2019): Die Stadt macht bei den neuen Parkgebühren ernst. Link.  (08.05.2020)
7. Gemeinde Leimen (o.J.): Moderne Parkscheinautomaten aufgestellt. Link.  (05.05.2020)
8. Randelhoff Martin (2011): Ohne Parkplätze keine Kunden in der Innenstadt. Stimmt das? Link.  (08.05.2020)
9. Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2020): Ruhender Verkehr – Hinweispapier für die Straßenverkehrsbehörden, Bußgeldbehörden und Kommu-

nen in Baden-Württemberg.
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Die Brötchentaste
Die Brötchentaste soll kurze Erledigungen von meist 15 Mi-
nuten von der Parkraumbewirtschaftung ausnehmen oder 
stark verbilligen.
• Aus Sicht einer nachhaltigen Verkehrsplanung ist die 

Brötchentaste kritisch zu bewerten: Sie lädt zu Auto-
nutzung auf Kurzstrecken ein, die leicht zu Fuß oder 
mit dem Rad zurückzulegen wären.1 

• Die durch die Brötchentaste ermutigte Fahrt in die 
Innenstadt geschieht zudem häufig zu Lasten von fuß-
läufig erreichbaren Läden im eigenen Stadtteil.8

• Je näher am Innenstadtbereich, desto kürzer sollte die 
Höchstparkdauer gestaffelt werden. Die Staffelung nach 
Zonen kann idealerweise auf die Zonen der Parkgebühren-
ordnung übertragen werden: z.B. Preisstufe I mit Höchst-
parkdauer 60 min und Preisstufe II mit Höchstparkdauer 
von 120 Minuten.3

• Um Parksuchverkehr vorzubeugen erfordert eine Staffelung 
der Höchstparkdauer idealerweise ein digitales Parkleitsys-
tem mit Echtzeitrückmeldungen. So können den Autofah-
rern Informationen zur Lage und zulässiger Parkdauer von 
freien Parkplätzen geliefert werden.3

4. Weitere Anregungen zur Umsetzung von 
Parkzeitlimitierungen:

Quelle: Stadt Leimen.

https://www.agorakoeln.de/wp-content/uploads/2015/11/AgoraKoeln_Verkehr-des-guten-Lebens_Lang_BF.pdf
https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2017/Parkraummanagement/Parkraummanagemet-lohnt-sich_Agora-Verkehrswende_web.pdf
https://www.wittlich.de/fileadmin/bilder/wirtschaft/stadtmarketing/mhandbuch2.pdf
http://push-pull-parking.eu/docs/file/20160606_push_pull_A4_DE_web.pdf
https://www.rnz.de/nachrichten/region_artikel,-kurzzeitparken-in-leimen-stadt-bittet-autofahrer-zur-kasse-_arid,372338.html
https://www.rnz.de/nachrichten/region_artikel,-leimen-die-stadt-macht-bei-den-neuen-parkgebuehren-ernst-_arid,488966.html
https://www.leimen.de/de/rathaus-service/archiv?tx_hwnews_hwnews%5Baction%5D=show&tx_hwnews_hwnews%5Bcontroller%5D=Newsartikel&tx_hwnews_hwnews%5BcurrentPage%5D=25&tx_hwnews_hwnews%5BnewsartikelId%5D=415&cHash=f3c060570845997b318112408a66266a
https://www.zukunft-mobilitaet.net/3697/analyse/parkplaetze-innenstadt-einzelhandel-parkgebuehr/
http://www.nvbw.de
https://www.kea-bw.de/
http://www.kea-bw.de
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.klimaschutz.de/projekte/kompetenznetz-klima-mobil
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